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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Z 1. 440/84 
G Z.3442/84 

Zu G Z. 5 10010/9-V/l/84 

i C, . : . :�RZ. 1935 . I 
; \' ,.",I!� 15, i1RZ. lin� aO"7?? � .. · 
l ·en",,, .. � . 

An das
�- -�." � .�'7 tfknt.. 

Bundesministerium für Handel, 
G ewerbe und Industrie 

Schwarzenbergplatz 1 

1011 W I E N 

Betro: Entwurf einer Novelle zum Elektrizitätswirtschafts. 
gesetz; 

Der gefertigte Österreichische Rechtsanwaltskammertag 

beehrt sich, innerhalb offener Frist zu dem vom Bundesministerium 

für Handel, G ewerbe und Industrie übermittelten Entwurf einer 

Novelle zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz 

S t e l  1 u n g 

zu nehmen. 

Die beabsichtigte Novelle ist zu begrüßeno In der heutigen Zeit 

ist es eine unabdingbare Notwendigkeit, bei Energieumwandlungs­

p rozessen, welcher Art immer, die umweltschützenden Aspekte und 

d en sinnvollen Einsatz von Rohenergie in den G riff zu bekommeno 

Bedenken hat der gefertigte Österreichische Rechtsanwaltskammer­

t ag nur in der Richtung zu äussern, daß getragen von dem berech­

t igten Bestreben, die Umwelt zu schützen, der Schutz und die 

I nteressen der Energieversorgungsunternehmen weitgehend ausser­

a cht gelassen werdeno 

Demnach ist zu den einzelnen Bestimmungen der Novelle zu be­

merken: 
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1) ad § 5 a  

Diese Bestimmung in ihrer g eg enwärtig en Formulierung kann dazu 

führen, daß die Behörde dem Elektrizitätsversorg ung sunternehmen 

für ihren Betrieb Auflag en vorschreibt, die zwar g eeig net sind, 

U mweltbelastung en hintanzuhalten, andererseits aber einen 

wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand erforderlich machen 0 

Das g leiche g ilt für das G ebot, die eing esetzte Rohenerg ie 

bestmög lich zu verwerteno Es ist nämlich durchaus denkbar, daß 

die vorg esehene Verwertung einer Rohenerg ie zwar nicht das Op­

t imum erreicht, aber ein weiterer Aufwand volkswirtschaftlich 

nicht mehr vertretbar wäre, weil die Verbesserung der Rohener­

g ieverwertung in keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten 

der behördlicherseits erteilten Auflag en stündeno 

In diesen Belang en schien es erforderlich, eine Interessenab­

wäg ung g esetzlich zu verankerno 

2) ad § 9a 

An sich sind die Behörden zur G eheimhaltung verpflichteto Die 

E rfahrung des täg lichen Lebens läßt es aber zweckmässig er­

scheinen, den Behörden im speziellen Falle ausdrücklich eine 

G eheimhaltung spflicht aufzuerleg en1 um zu erreichen, daß die 

i hnen bekanntg eg ebenen und erteilten Auskünfte tatsächlich 

a uch der Amtsverschwieg enheit unterlieg eno 

3) ad § 9, Abso2 

Die von der Landesreg ierung beauftrag ten Personen dürften ihre 

Aktivitäten be� den Elektrizitätsversorg ung sunternehmen nur so 

setzen, daß keine unzumutbare Störung des Betriebsablaufes ent-

stehto 

4) ad § 11a, Absolz Zo2b 

D ie Formulierung der "G efährdung des Eig entums" oder "sonstig er 

ding licher Rechte des Nachbarn," könnte zu Ausleg ung sschwierig ­

k eiten führen, wenn diese Beg riffe nicht präziser definiert 

werdeno 
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Dagegen ist besonders geglückt die Formulierung des Begriffes 

"Stand der Technik" aus der Sicht des Umweltschutzeso 

Auch der Vorbehalt, daß noch nach einer bereits erteilten Be­

willigung zusätzliche Auflagen, soweit erforderlich, vorge­

schrieben werden können, ist sinnvollo 

Wien, am 310Jänner 1985 

DER Ö STERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

DroSCHUPPICH 

Präsident 
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